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Die Stadtverordnetenversammlung
- Ausschuss für Umwelt und 
Sauberkeit -

Tagesordnung 1 Punkt 3 der öffentlichen Sitzung am 31.10.2006 

Vorlage Nr. 06-F-01-0098

Baumfällungen auf dem Grundstück der GWW -Wiesbadener Wohnungsgesellschaft
Antrag der SPD - Stadtverordnetenfraktion vom 23.10.2006
Der Ausschuss möge beschließen:

Der Magistrat wird gebeten, zu berichten:

ob ihm bekannt ist, dass auf den Grundstücken der GWW im September und Oktober 
dieses Jahres zahlreiche Bäume gefällt wurden bzw. zur Fällung vorbereitet wurden,

ob diese Fällungen bzw. die Vorbereitungen zur Fällung mit dem städtischen Umweltamt 
abgesprochen wurden und dieses ebenfalls eine Notwendigkeit für die Baumfällungen 
sieht,

ob diese Fällungen bzw. die Vorbereitung der Fällungen im Zusammenhang mit der 
Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung stehen.

Beschluss Nr. 0118
 

Der Antrag findet durch die in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Sauberkeit 
geführten Aussprache seine Erledigung.
  

Frau Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,         .11.2006
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Dr. Reinhardt
Vorsitzende

Die Stadtverordnetenvorsteherin Wiesbaden,          .11.2006

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Thiels
Stadtverordnetenvorsteherin
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Der Magistrat Wiesbaden,          .11.2006
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Dezernat VIII
mit der Bitte um Kenntnisnahme Diehl

Oberbürgermeister
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